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Unterweisungsinhalte - Beispiele

▪ Rechtliche Grundlagen

▪ Unterweisung der Mitarbeiter*innen

▪ Unterweisung - Inhalte

▪ Unterweisung - Dokumentation

▪ Unterweisung - Personenbezogene Festlegung

▪ Grundsätze des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung

▪ …
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Arbeitsschutz und Unfallverhütung
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Rechtliche Grundlagen

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und Unfallverhütungsvorschrift 

DGUV V1 „Grundsätze der Prävention“

▪ Grundpflichten des Unternehmers

▪ Grundpflichten der Versicherten

▪ Organisation des betrieblichen 

Arbeitsschutzes

▪ …
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Unterweisung der Mitarbeiter*innen
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Unterweisung
Unterweisung der Mitarbeiter*innen

Vor Arbeitsaufnahme
Bei wesentlichen 

Änderungen

Regelmäßig einmal 

pro Jahr

Erstunterweisung
… neues Arbeitsverfahren, neue 

Geräte, neue Regelwerke, … etc.

Vorsicht: Jugendliche zwischen 

15-17 Jahren: halbjährlich

Wer darf die Unterweisungen durchführen?

Dokumentation der Mitarbeiter-Unterweisungen

Praxisinhaber*in + fachkundige und zuverlässige Praxismitarbeiter*in

Aufbewahrung: 

5 Jahre; nach dem Ausscheiden des 

Mitarbeiters noch weitere 5 Jahre
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Unterweisung - Inhalte

▪ Arbeitsschutz + Allgemeine Unfallverhütung

▪ Arbeitsmedizinische Vorsorge und Immunisierung

▪ Beschäftigungsbeschränkungen- und -verbote

▪ Biostoffe

▪ Brandschutz

▪ Druckgeräte

▪ Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilungen 

▪ Erste Hilfe

▪ Hygiene

▪ Laser

▪ Medizinprodukte

▪ Röntgen

▪ … etc.
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Unterweisung - Dokumentation

Unterweisungsmodule: 

Dateien im *.pdf und *.ppt-Format
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Unterweisung - Personenbezogene 

Festlegung
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Achtung: Bitte nicht vergessen, für das Thema „Unterweisungen“ in 

der Zahnarztpraxis steht die folgende Checkliste zur Verfügung.
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Grundsätze des Arbeitsschutzes und der 

Unfallverhütung:

▪ Die Beschäftigten einer Praxis haben alle der Arbeitssicherheit 

dienenden Maßnahmen zu unterstützen und sind verpflichtet, 

Weisungen der Praxisinhaberin/des Praxisinhabers zum Zwecke 

der Unfallverhütung zu befolgen, es sei denn, es handelt sich um 

Weisungen, die offensichtlich unbegründet sind.

▪ Die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung und 

ist zu benutzen.

▪ Versicherte haben Einrichtungen, Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe 

sowie Schutzvorrichtungen bestimmungsgemäß und im Rahmen 

der ihnen übertragenen Arbeitsaufgaben zu benutzen.
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▪ Die Beschäftigten haben der Praxisinhaberin/dem Praxisinhaber 

jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für 

die Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an den Schutzvor-

richtungen und Schutzsystemen festgestellten Defekt 

unverzüglich zu melden.

▪ Die Versicherten haben die Maßnahmen zur Verhütung von 

Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 

Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu 

unterstützen. Versicherte haben die entsprechenden 

Anweisungen des Unternehmers zu befolgen. Die Versicherten 

dürfen erkennbar gegen Sicherheit und Gesundheit gerichtete 

Weisungen nicht befolgen.

Grundsätze des Arbeitsschutzes und der 

Unfallverhütung:
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Grundsätze des Arbeitsschutzes und der 

Unfallverhütung:

▪ Versicherte dürfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen 

oder anderen berauschenden Mitteln (inkl. Medikamente) nicht in 

einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst oder andere 

gefährden können.

▪ Das Verhalten bei Arbeitsunfällen und Notfallsituationen ist zu 

schulen und die Erste-Hilfe-Organisation in der Praxis ist den 

Beschäftigten bekannt zu machen.

▪ Den Beschäftigten ist die Bedeutung von Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzkennzeichnung in der Praxis zu erläutern.
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▪ Stellt ein Beschäftigter fest, dass im Hinblick auf die Verhütung 

von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 

Gesundheitsgefahren ein Arbeitsmittel oder eine sonstige 

Einrichtung einen Mangel aufweist, Arbeitsstoffe nicht einwand-

frei verpackt, gekennzeichnet oder beschaffen sind oder ein 

Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe Mängel aufweisen hat er, 

soweit dies zu seiner Arbeitsaufgabe gehört und er über die 

notwendige Befähigung verfügt, den festgestellten Mangel ohne 

Gefährdungspotenzial unverzüglich zu beseitigen. Andernfalls hat 

er den Mangel dem Praxisinhaber unverzüglich zu melden.

Grundsätze des Arbeitsschutzes und der 

Unfallverhütung:
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Grundsätze des Arbeitsschutzes und der 

Unfallverhütung:

▪ Die in den einzelnen Unfallverhütungsvorschriften enthaltenen 

Maßnahmen sind zu beachten und einzuhalten.

Die Unfallverhütungsvorschriften sind im Kapitel „1.6 Unfall-

verhütungsvorschriften und Technische Regeln“ über die 

Schaltfläche „1. Gesetze und Rechtliche Grundlagen“ im 

PRAXIS-Handbuch in ihrem Wortlaut nachzulesen.
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